
Schwarzheide, den 28.05.20 1 0

SATZUNG

$ I Nameo Sitz, Geschäftsjahr des Vereins

l. Der Verein ftihrt den Namen "Budosport Schwarzireide".

2. Der Verein hat seinen Sitz in 01987 Schwarz-heide, Dorfplatz l8a .

3. Der Verein erkennt das Statut des DSB bary. die Satzungen und Ordnungen an.

,v 4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit

l. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der Kinder -und Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird

insbesondere verwirklicht durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, durch die Enichtung

oder den Ausbau von Sportanlagen unter Bertlcksichtigung der Betreuung von Kindem und Jugendlichen

2. Gefördert wird u.a. der Kampßport.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes

"Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenordnung,

4. Die Organe des Vereins ($8) tlben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

v 
5. Mittel des Vereins, dilrfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine

Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

6. Der Verein wahrt parteipolitische Neufralitlit. Er räumt den Angehörigen aller Völker und Rassen gleiche

Rechte ein und verhitt den Grundsatz relieiöser und weltanschaulicher Toleranz.

$ 3 Gliederung

L Filr jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarßfall eine eigene, in der Haushaltsbuchfflhrung

selbständige Sektion gegrtlndet werden.
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2' Im Verein wird eine eigenständige Jugendarbeit durchgeftihrt. Die Jugend venraltet und filhrt sich im Rahmen

der Vereinssatnng selbst, hat eine eigene Jugendordnung und entscheidet selbst über die Verwendung der ihr

zufließenden Mittel.

$ a Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus

I den erwachsenen MiSl iedem

ordentliche Mitglieder, die sich im Verein sportlich betlitigen und das 18. Lebensjatr vollendet haben.

passiven Mitgliedern, die sich im Verein nicht sportlich betätigen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

auswärtigen Mitgliedern

ftirdernden Mitgliedem

Ehrenmitgliedem.

den jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des I L Lebensjahres.

t

$ 5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

Dem Verein kann jede natllrliche Person als Mitglied angehören. Mitglied können auch Vereinigungen oder
juristische Personen sein, soweit dadurch nicht ein Zusammenschluss entstehl der auf Erwerbsfähigkeit

gerichtet ist.

Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. über die Aufnahme

von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Im Falle einer Ablehnung die nicht begrundet werden brauch! ist

die Berufung an die Mitgliederversammlung durch den Antragsteller zulässig. Diese entscheidet endgültig.

Bei Aufrrahmeanträgen von Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter

erforderlich.

Die Mitgliedschaft erlischt durch

Austritt

Ausschluss

- Tod

Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Personen.

Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kilndigungsfrist beträgt 3 Monate

zum Jahresschluss. In Ausnahmefällen kann der Vorstand eine kllrzere Frist anerkennen und einen anderen

Austittstermin genehmigen.

2.



5. Ein Mitglied kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:

wegen erheblicher Verletzung satzungsmäßiger Verpflichtungen

wegen Zatrlungsrückständen mit Beitragen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung

wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens

wegen unehrenhafter Handlungen.

In den Fällen a, c, d, ist vor der Entscheidung dem betoffenen Mitglied die Gelegenheit zu gebeno sich zu

rechtfertigen.

Es ist zu der Verhandlung des Vorstandes ilber den Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von l0

Tagen schriftlich zu laden. Die Frist beginnt mit dem Tage der Absendung. Die Entscheidung erfolgt

schriftlich und ist mit Grtlnden zu versehen. Der Bescheid über den Ausschluss ist durch eingeschriebenen

Brief zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung binnen drei Wochen nach Absendung der

Entscheidung schriftlich einzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgtiltig.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres

und sämtliche sonstigen Verpflichtungen gegenüber dem Verein bestehen.

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des

Vereins. Andere Ansprtlche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes gegen den Verein

milssen binnen sechs Monate nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief schriftlich

dargelegt und geltend gemacht werden. Bereits eingezahlte Beiträge werden nicht zurtick €rstattet. Alle

anderen Verpflichtungen gegenilber dem Verein bleiben bestehen und sind sofort, spätestens innerhalb

6 Wochen abzudecken.

$ 6 Rechte und Pflichten

1. Die Mitglieder sind berechtigq im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins

teilzunehmen.

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu

verhalten. Die Mitglieder sind zur gegenseitigen Rticksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Beiträge beschließt die

Mitgliedervenammlung. Der Beitrag ist bis 30. Januar jeden Jahres zu entrichten.

a)

b)

c)

d)

7.



$ 7 Beitragswesen

1. Von allen Mitgliedern werden Jahresbeitrage erhoben.

2. Neu aufgenommene Mitglieder zahlen zusätzlich eine Aufrrahmegebtihr.

3' Die Mitgliedervenammlung kann ftlr bestimmte Personengruppen Ermäßigungen, Stundungen und

Sonderbeiträge festlegen.

4. Die Ausgestaltung der Beiträge, die Höhe und Sondenegelungen werden durch die Mitgliederversammlung

festgelegt und in der Gebührenordnung des Vereins festgehalten.

$ I Maßregelung

ry 1. Gegen Mi€lieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschl{tsse des vorstandes oder der

Mitgliederversammlung verstoßen, sich eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder eines
unsportlichen Verhaltens schuldig machen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorsüand folgende

Maßregelungen verhängt werden:

a) Verweis

b) Verbot der Teilnahme am Sporttreiben und den Veranstaltungen des Vereins auf Dauer von bis zu vier

Wochen

c) Ausschluss

2. Der Bescheid tlber die Maßregelung - die gegentlber Ehrenmitgliedern nicht möglich ist, ist mit

Einschreibebrief zuzustellen. Dem betoffenen Mitglied steht das Recht zu, gegen diese Entscheidung den

Beschwerdeausschuss des Vereins anzurufen.

$ 9 Organe
Die Organe des Vereins sind:

a) dieMitgliederversammlung

b) der Vorstand



5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rticksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei

Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gtiltigen Stimmen.

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Satzungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von ftinf

v. H. der stimmberechtigten Anwesenden beantragt wird.

6. Anträge können gestellt werden:

a) von jedem erwachsenen Mitglied - $ 4.1

b) vom Vorstand.

7. Antr*dge auf Satzungsänderungen müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim

Vorsitzenden des Vereins eingegangen sein.

8. Über andere Anträge kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Antrtige

ry mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen

sind. Später eingehende Anträge därfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre

Dringlichkeit mit einer Zweidrittelmehrheit bejaht wird. Dringlichkeitsanhäge auf Satzungsänderungen sind

ausgeschlossen.

g. Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und dem

Protokollftihrer unterzeichnet werden muss.

$ 11 Stimmrecht und Wählbarkeit

l. Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stirnrn- und Wahlrecht.

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

v 
3. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen .

4. Gewählt werden können nur Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

$ 12 Der Vorstand

l. Der Vorstand besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden

b) dem 2. Vorsitzenden

c) dem Kassenwart

d) dem Jugendwart - Vorsitzenden des Jugendvorstandes

e) dem Schriftfllhrer
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2. Die Vorstände ftihren die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

Der Vorstand fasst seine Beschltlsse mit der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Vertreters. Er ordnet und überwacht die

Tätigkeiten der Sektionen und berichtet der Mitgliederversammlung ilber seine Tätigkeit. Der Vorstand ist

berechtigt, ftir bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen.

Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind:

l. der L Vorsitzende

2. der 2. Vorsitzende

3. der Kassenwart.

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der

Vorstandsmitglieder vertreten.

Der l. Vorsitzende ist allein zeichnungsberechtigt, bei seiner Abwesenheit

beauftraste Vertreter dies wahrnehmen.

vorstehend genannten drei

kann der 2. Vorsitzende brw.+.

5.

6.

1

Der 1. Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes Vorstandsmitglied mit der Leitung

beauftragen.

Der Vorstand wird jeweils fflr vier Jahre gewählt.

Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Aufuendungsersatz, bezahlte Mitarbeit. Die Vereins- und

Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.

Der Vorstand / Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Bertlcksichtigung der wirtschaftlichen

Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich gegen Zahlung

einer angemessenen pauschalierten Aufuandsentschädigung ausgeilbt werden.

$ 13 Ehrenmitglieder

L Personen, die sich an dem Verein besonders verdient gemacht haben, können aufVorschlag des Vorstandes

zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit, wenn zwei

Drittel der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zustimmen.

2. Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht.

$ 14 Beschwerdeausschuss
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Der Beschwerdeausschuss besteht aus drei erwachsenen Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören

dürfen. Er wird jeweils filr vier Jahre gewählt.

Der Beschwerdeausschuss wird auf Antrag t?itig und kann im Ergebnis seiner Tätigkeit dem Vorstand einen

entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Über EntgUltigkeit der Anträge entscheidet der Vorstand mit

einfacher Stimmenmehrheit.

$ 15 Kassenprüfer und Finanzierung des Vereins

Die Mitgliederversammlung wählt ftir die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht Mitglied des

Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein dtlrfen. Die Kassenprilfer haben die Kassen des

Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu

prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht nr erstatten. Die Kassenprilfer erstatten der

Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemä'ßer Führung der Kassengeschäfte

die Entlastung des Kassenwatres und des tibrigen Vorstandes,

I

$ 16 Auflösung

Für die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierftir besonders einberufene Mitgliederversammlung mit

Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmberechtisten.

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des Zwecks gemäß g 2 dieser Satzung fiillt das Vermögen des

Vereins, soweit es Ansprtlche aus Darlehensverträgen der Mitglieder ttbersteigt, der Nachfolgeorganisation

zu. Diese hat es unmiftelbar und ausschließlich ftir die in g 2 dieser Satzung aufgeftthrten Zwecke zu

verwenden.

Ist eine Nachfolgeorganisation nicht vorhanden und wird sich keine aus den ehemaligen Mitgliedern des

Vereins bilden, geht das noch vorhandene Vermögen an das territoriale staatliche Organ (der Stadtvenraltung

Schwarzheide) a:r Verwendung ftir Zwecke des Sports im Territorium Schwarzheide.

$ 17 Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegend / veränderten Form am 28.05.2010 von der Mitgliederversamrnlung des

Vereins Budosport Schwarzheide beschlossen worden und trift mit dem Tage nach der Eintragung in das

Vereinsregister in Kraft .

Die bisher gefassten Beschltisse, die dieser Satzung entgegensteheno ffeten mit dem Inkraftffeten dieser

Satzune außer Kraft.
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